
Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 

Sehr geehrter Herr Aslan,  

mit Ihrer E-Mail vom 26. März 2021 bitten Sie:  

„bitte senden Sie mir Folgendes zu: 

Ist es möglich das Bundestagsprotokoll vom 24.03.2021 mir 

zuzusenden?“ 

Bezüglich Ihres Antrags weise ich auf Folgendes hin: 

Gemäß § 1 Absatz 1 Satz 2 IFG ist der Deutsche Bundestag zur 

Herausgabe von amtlichen Informationen verpflichtet, soweit er 

öffentlich-rechtliche Verwaltungsaufgaben wahrnimmt und keine 

Ausschlussgründe entsprechend der §§ 3 ff. IFG vorliegen. Ein 

Anspruch auf Informationszugang nach dem IFG besteht nur, 

soweit die begehrten Informationen bei der auskunftspflichtigen 

Stelle tatsächlich vorhanden sind und nicht in zumutbarer Weise 

aus allgemein zugänglichen Quellen selbst beschafft werden 

können. Auf den spezifischen Bereich der Wahrnehmung 

parlamentarischer Angelegenheiten ist das IFG nicht anwendbar. 

Die Protokolle der Plenarsitzungen des Deutschen Bundestages 

werden auf der Internetseite des Deutschen Bundestages 

veröffentlicht und stehen in der Regel am nächsten Werktag 

unter  

https://www.bundestag.de/protokolle 

zur freien Verfügung.  

per E-Mail an:  
b.aslan.hrb956k38k@fragdenstaat.de 

Herrn 
Bedirxan Aslan 
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Unabhängig von der Frage der Anwendbarkeit des IFG ist die von 

Ihnen erbetene Information daher in zumutbarer Weise aus 

allgemein zugänglichen Quellen selbst zu beschaffen.  

Sollten Sie über diese allgemeine Auskunft hinaus einen 

rechtsmittelfähigen Bescheid wünschen, bitte ich Sie mir dies 

gegebenenfalls bis zum 14. April 2021 mittzuteilen. Anderenfalls 

werde ich davon ausgehen, dass Sie Ihren Antrag nicht 

weiterverfolgen und das hiesige Verwaltungsverfahren ohne 

weitere Nachricht einstellen. 

Die aktuellen Datenschutzhinweise, die Sie über die Erhebung 

und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die 

Verwaltung des Deutschen Bundestages informieren, sind unter 

folgendem Link abrufbar: 

https://www.bundestag.de/datenschutz 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

Nitsche 

https://www.bundestag.de/datenschutz

